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Zeitliche Anwendungsregelungen (Art. 66 EGHGB)

(c) Vorgezogene
Anwendung

Erstmals auf 
Jahres- und 
Konzernab-

schlüsse für das 
nach dem 
31.12.2008
beginnende 

Geschäftsjahr 
sind bestimmte 
Pflichtangaben 
im Anhang zu 

machen

1. Wahlrecht zur vorweggenommenen Anwendung des BilMoG

(a)  Grundsatz

Anwendung der 
Vorschriften 
erstmals auf 
Jahres- und 
Konzernab-

schluss für das 
nach dem 
31.12.2009
beginnende 

Geschäftsjahr 
(kalenderjahr-

gleiches 
Geschäftsjahr 

2010 oder 
abweichendes 
Geschäftsjahr 

2010/2011)

(b)  Wahlrecht

Anwendung der 
Vorschriften 
(insgesamt,
nicht selektiv) 

erstmals für das 
nach dem 
31.12.2008
beginnende 

Geschäftsjahr

Ausübung des 
Wahlrechts ist im 

Anhang
anzugeben

(c) Vorgezogene
Anwendung

Erstmals auf 
Jahres- und 
Konzernab-

schlüsse für das 
nach dem 
31.12.2007
beginnende 

Geschäftsjahr 
sind die Neure-
gelungen zur 

Befreiung von 
der Rech-

nungslegung
und zu den 

neuen Größen-
klassen anzu-

wenden

(Tz. 2)

(d)  EStG

Allgemeine 
Anwendungs-

vorschrift ist nicht 
modifiziert 

worden

Anwendung erst-
mals für den VZ 

2009, d.h. für 
Wj., die nach 

dem 31.12.2008 
enden (BMF-

Schr. zu § 5 Abs. 
1 EStG v. 12.3.
2010, Tz. 24)



Befreiung von der 
handelsrechtlichen 
Buchführungs- und 
Bilanzierungspflicht

Einzelkaufleute

an zwei aufeinander 
folgenden Abschluss-

stichtagen jeweils

> nicht mehr als 500.000 €
Umsatz

> nicht mehr als 50.000 €
Jahresüberschuss

(Anpassung an § 141 AO)

Größenmerkmale sind am 
ersten Bilanzstichtag nach 

der Neugründung nicht 
überschritten

Neugründung
(nur Einzelkaufleute)

2. Befreiung von der Rechnungslegungsverpflichtung

2.1 Anpassung an das Steuerrecht

Anwendung erstmals auf das 
nach dem 31.12.2007

beginnende Geschäftsjahr

(Tz. 3-4)



2.2  Fortbestehende Unterschiede zum Steuerrecht

> Verpflichtung zur Aufstellung 
einer Steuerbilanz nach § 140 
AO entfällt

> Verpflichtung zur Erstellung 
einer Steuerbilanz entfällt nach 
§ 141 AO erst mit Ablauf des 
Wirtschaftsjahres, das auf 
Wirtschaftsjahr folgt, in dem FA 
feststellt, dass die Vorausset-
zungen nach § 141 Abs. 1 AO 
nicht mehr vorliegen

2. Befreiung von der Rechnungslegungsverpflichtung

(a) § 141 AO stellt auf Gewinn, 
§ 241a HGB stellt auf Jahres-
überschuss ab

(b) § 241a HGB erfordert, dass 
beide Grenzen nicht über-
schritten werden; § 141 AO 
sieht Oder-Verknüpfung vor

(c) § 241a HGB nimmt die Zah-
len zweier Geschäftsjahre in 
den Blick; § 141 AO lässt die 
Zahlen eines Wirtschaftsjah-
res ausreichend seinErstellung Eröffnungsbilanz ist 

unschädlich für die Anwendung 
der Befreiungsregelungen (und 
steht auch steuerlich Gewinner-
mittlung durch Einnahmenüber-
schussrechnung nicht entgegen)

(Tz. 5-7)



3.1  Regelung

Ausweis des Betriebsvermögens nach 
Maßgabe der handelsrechtlichen GoB, 
„es sei denn, im Rahmen der Ausübung 
eines steuerlichen Wahlrechts wird oder 
wurde ein anderer Ansatz gewählt“ (§ 5 

Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 EStG)

keine eigene Anwendungsrege-
lung, deswegen erstmalige An-
wendung für Wirtschaftsjahre, 
die im VZ 2009 enden (BMF-
Schr. zu § 5 Abs. 1 EStG v. 

12.3.2010, Tz. 24)

3. Reichweite der Aufhebung des Prinzips der umgekehrten Maß-
geblichkeit

Steuerrechtliche Wahlrechte sind 
autonom auszuüben (z.B. § 6b, 
§ 7g EStG, R 6.6 EStR 2008)

Voraussetzung:
Aufnahme der nicht mit dem 

handelsrechtlich maßgeblichen 
Wert angesetzten Wirtschafts-
güter in besonders laufend zu 
führende Verzeichnisse (§ 5 

Abs. 1 Satz 2 EStG)

(Tz. 8-9)



3.1 Regelung

Voraussetzung zur autonomen 
Ausübung eines steuerlichen 
Wahlrechtes ist die Aufnahme 

des Wirtschaftsguts in ein 
besonderes, laufend zu 
führendes Verzeichnis

> Tag der Anschaffung oder 
Herstellung

> Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten

> Vorschrift des ausgeübten 
Wahlrechts

> vorgenommene Abschrei-
bung

Steuerliche Wahlrechte
sind autonom auszuüben

und verzerren (verschlech-
tern) das Handelsbilanz-

bild nicht

Kernelemente

Beibehaltung des 
Maßgeblichkeitsprinzips

Ansatz und Bewertung in der 
Steuerbilanz hat nach Maßga-
be der Handelsbilanz zu erfol-
gen, es sei denn, es gilt eine 
steuerrechtliche Sonder-

regelung (§ 5 Abs. 6 EStG)

(Tz. 10-11)

Verpflichtung zur 
laufenden Füh-
rung des Ver-

zeichnisses steht 
Wahlrechtsaus-
übung im Wege 
der Bilanzände-
rung nicht ent-
gegen (BMF v. 
12.3.2010, Tz. 

21)

Rücklagen sind 
im Zeitpunkt der 

Bildung nicht 
aufzunehmen 
(BMF v. 12.3.
2010, Tz. 22)

Integration in 
Anlagespiegel
oder in GWG-

Verzeichnis gem. 
§ 6 Abs. 2 Satz 4 

EStG ausrei-
chend (BMF v. 
12.3.2010, Tz. 

20)

> Sonderbe-
triebsvermö-
gen

> Umwand-
lungsvorgän-
ge (UmwStG) 

sind nicht be-
troffen (Tz. 19)



3.1 Regelung (Tz. 12-13)

Rechtsfolge bei versäum-
ter oder unvollständiger
Führung des Verzeichnis-
ses (BMF-Schr. v. 12.3.

2010, Tz. 21:

„Wird das Verzeichnis 
nicht oder nicht vollstän-
dig geführt, ist der Gewinn 
hinsichtlich des betreffen-
den Wirtschaftsguts durch 
die Finanzbehörde so zu 
ermitteln, als wäre das 
Wahlrecht nicht aus-

geübt worden.“

Erfordernis des laufend zu führenden Verzeichnisses

Die laufende Führung des 
Verzeichnisses ist Tatbe-
standsvoraussetzung für 
die wirksame Ausübung 

des jeweiligen Wahlrechts 

Wird ein steuerliches 
Wahlrecht im Wege der 

Bilanzänderung erstmals
ausgeübt, ist dies durch 
eine Aufzeichnung nach

§ 5 Abs. 1 Satz 2 EStG zu 
dokumentieren (BMF v. 

12.3.2010, Tz. 21)



3.2  Übergangsbestimmungen

Sonderposten mit Rücklageanteil
(§§ 247 Abs. 3, 273 HGB) sind 

letztmals auf Jahresabschlüsse für 
das vor dem 1.1.2010 beginnende 
Geschäftsjahr auszuweisen (2009 

resp. 2009/2010)

steuerliche Wahlrechte müssen 
aber schon für im VZ 2009 endende 

Wirtschaftsjahre (2009 resp. 
2008/2009) autonom ausgeübt 

werden

Art. 67 Abs. 3 Satz 1 EGHGB

Sonderposten mit Rücklageanteil aus 
früheren Jahren können beibehalten
werden (nach Maßgabe der für diese 
Posten geltenden Vorschriften) oder 
unmittelbar in die Gewinnrücklagen 

eingestellt werden

3. Reichweite der Aufhebung des Prinzips der umgekehrten 
Maßgeblichkeit

(Tz. 14-16)



3.3  Betroffene Fallkonstellationen

Übertragung 
stiller Reserven 

gem.
§ 6b EStG

Übertragung 
stiller Reserven 
nach Maßgabe 
der Rücklage 
für Ersatzbe-

schaffung
(R 6.6 EStR 

2008)/ Abzug 
von Zuschüs-

sen nach
R 6.5 EStR 

2008

Minderung der 
Anschaffungs-
oder Herstel-
lungskosten
um bis zu

40 %, höchs-
tens um einen 

geltend ge-
machten In-
vestitionsab-
zugsbetrag

(§ 7g Abs. 2
Satz 2 EStG)/

Sonderab-
schreibung
gem. § 7g 

Abs. 5 EStG

Steuerliches 
Abschreib-
ungswahl-

recht bei vor-
aussichtlich
dauernder 
Wertmin-

derung (§ 6 
Abs. 1 Nr. 1 

Satz 2,
Abs. 1 Nr. 2 

Satz 2 EStG)

Handelsrecht-
liches Wahl-

recht und 
steuerrecht-

liches
Wahlrecht

(Verbrauchs-
folgeverfahren/
degressive und 
lineare AfA/So-

fortabzug für 
GWG/Wahl der 
Pool-Abschrei-
bung/Umfang
der Herstel-
lungskosten)

3. Reichweite der Aufhebung des Prinzips der umgekehrten Maß-
geblichkeit

(Tz. 17)



Übertragung stiller Reserven aus Schwestermitunter-
nehmerschaft nach Maßgabe des § 6b EStG

GmbH & Co. KG I GmbH & Co. KG II

Veräußerung

> Neutralisation des 
Veräußerungsgewinns 
durch eine Rücklage 
gem. § 6b EStG

> Übertragung der Rück-
lage gem. § 6b EStG 
auf die Schwestermit-
unternehmerschaft

> Minderung der 
Anschaffungskosten

(Tz. 20)3.3  Übertragung stiller Reserven gem. § 6b EStG



3.3 Die Einbringung einer freiberuflichen Praxis unter beson-
derer Behandlung der Problematik der Zurückbehaltung von 
Wirtschaftsgütern 

(neu)

anders nur bei vorüberge-
hender Ausgliederung, der 
Rückgängigmachung folgt

Ausgliederung vor Einbringung

nach Maßgabe des BFH-Urt. 
I R 72/08 v. 25.11.2009

kein Anwendungsfall der Ge-
samtplan-Rechtsprechung

gilt m.E. auch in Fällen des 
§ 24 UmwStG sowie des 

§ 6 Abs. 3 EStG



3.3 Ausgliederung vor Einbringung – Sachverhalt des BFH-Urt. I R 72/08 v. 25.11.2009 (neu)

y GmbH
zunächst 25.000 €

Gründung y GmbH (20.6.2001)

Schritt 1:

50 % 50 %
Kdt.

50 %
Kdt.

Kpl.
0 %

50 %

Klägerin 
GmbH & Co KG

R GmbH

F

P

Schritt 4:

> y GmbH veräußert die Anteile an Klägerin GmbH & Co KG
an Dritte

> F u. P veräußern Anteile an R GmbH an Dritte

(zum 31.12.2001)

Schritt 3b:

Formwechsel in
KG; y GmbH wird
Komplementärin
(15.8.2001)

Schritt 3a:

Kapitalerhöhung bei y GmbH um 25.000 €
gegen Einbringung der Kommanditanteile 
an Klägerin GmbH & Co KG zum Buchwert 
(stille Reserven vorhanden) (15.8.2001)50 %

Schritt 2:

Grundstücks-
GbR (KG)
(F + P 
zu je 50 %)

Ausgliederung der
Grundstücke der Klä-
gerin auf neue GbR
(22./30.6.2001)

anschließend Ver-
mietung an Klägerin
GmbH & Co KG

50 %



Beispiel zur Übertragung der stillen Reserven nach Maßgabe des § 6b EStG

Grundstück hat Buchwert von 100.000 €, Verkehrswert von 200.000 € und ist mit Verbind-
lichkeiten von 100.000 € belastet.

Kapital 500.000 €
Verbindlichkeiten 100.000 €

600.000 €

Grundstück 100.000 €
übrige Aktiva 500.000 €

600.000 €

GmbH & Co. KG I

(1) Teilschritt 1: Das Grundstück wird an eine Schwesterpersonengesellschaft veräußert

Buchmäßige Erfassung bei der GmbH & Co. KG I:

Verbindlichkeiten 100.000 €
Forderung 100.000 €

an Grundstück 100.000 €
sonstiger betrieblicher Ertrag 100.000 €

Buchung des Anschaffungsvorgangs bei der GmbH & Co. KG II:

Grundstück 200.000 €
an Verbindlichkeiten Bank 100.000 €
Verbindlichkeiten gegen
GmbH & Co. KG I 100.000 €

(Tz. 20 [1])3.3  Übertragung stiller Reserven gem. § 6b EStG



Beispiel zur Übertragung der stillen Reserven nach Maßgabe des § 6b EStG

(2) Teilschritt 2: Neutralisation des Veräußerungsgewinns bei der GmbH & Co. KG I durch 
Bildung einer Rücklage nach § 6b EStG

Buchung bei der GmbH & Co. KG I:

sonstiger betrieblicher Aufwand 100.000 €
an Rücklage gem. § 6b EStG 100.000 €

Rücklage gem. § 6b EStG kann nicht mehr in der 
Handelsbilanz durch Bildung eines Sonderpostens mit 

Rücklageanteil nachvollzogen werden

(Tz. 20 [2])3.3  Übertragung stiller Reserven gem. § 6b EStG



Beispiel zur Übertragung der stillen Reserven nach Maßgabe des § 6b EStG

Buchung bei der GmbH & Co. KG II:

Kapital 100.000 €
an Grundstück 100.000 €

Grundstück ist in ein besonderes Verzeichnis gem. § 5
Abs. 1 Satz 3 EStG bei der GmbH & Co. KG II aufzunehmen

(3) Teilschritt 3: Übertragung der 6b-Rücklage auf die GmbH & Co. KG II

Buchung bei der GmbH & Co. KG I:

Rücklage gem. § 6b EStG 100.000 €
an Kapital 100.000 €

Damit ergeben sich die folgenden Kapitalkonten:

Kapital des Kommanditisten bei der GmbH & Co. KG I 600.000 €
Kapital des Kommanditisten bei der GmbH & Co. KG II ./. 100.000 €

(Tz. 20 [3])3.3  Übertragung stiller Reserven gem. § 6b EStG



Rücklage für Ersatzbeschaffung

Entschädigung auf Grund 
des Ausscheidens eines 

Wirtschaftsguts des Anla-
ge- oder Umlaufvermögens 
auf Grund höherer Gewalt
oder wegen eines behörd-
lichen Eingriffs (auch bei 
Veräußerung zur Vermei-
dung eines behördlichen 

Eingriffs)

Neutralisation des 
Gewinns ist aber nur zu-
lässig, wenn das Ersatz-

wirtschaftsgut dem ausge-
schiedenen Wirtschaftsgut 

funktionsgleich ist

Aufhebung des Prinzips 
der umgekehrten 
Maßgeblichkeit

Bildung der Rücklage für 
Ersatzbeschaffung und 

Abzug von den AK/HK des 
Ersatzwirtschaftsgutes sind 
in der Handelsbilanz nicht 
nachzuvollziehen (Abzug 
von den AK/HK ist aber in 

dem besonderen Verzeich-
nis gem. § 5 Abs. 1 Satz 3 
EStG zu dokumentieren)

(Tz. 21 f.)3.3  Übertragung stiller Reserven gem. § 6b EStG



Investitionsabzugsbetrag gem. § 7g EStG

Bildung vollzieht sich außerbilanziell

> bereits bislang schon kein Fall der 
umgekehrten Maßgeblichkeit

> nachträgliche Bildung ist nicht 
Restriktionen des § 4 Abs. 2
Satz 2 EStG (Bilanzänderung) 
unterworfen, setzt aber voraus, 
dass der dreijährige Investitions-
zeitraum noch nicht abgelaufen ist

bei Investition:
Abzug von den AK/HK ist in Höhe von 

40 % der AK/HK, höchstens des 
Investitionsabzugsbetrages zulässig

steuerrechtliche Sonderregelung, die 
in der Bilanz auszuüben ist

keine Minderung der AK/HK in der 
Handelsbilanz (aber Ausweis in 

besonderem Verzeichnis gem. § 5 
Abs. 1 Satz 2 EStG)

(Tz. 23)3.3  Investitionsabzugsbetrag und Sonderabschreibung



Rechtsfolge 
handelsrechtlich

niedrigerer beizulegender 
Wert ist anzusetzen 

(Verpflichtung)

3.3 Steuerliches Wertansatzwahlrecht bei voraussichtlich dauern-
der Wertminderung

nunmehr autonomes 
steuerliches Wahlrecht 
(das zuvor wegen des 

handelsrechtlichen 
Pflichtansatzes nicht 

ausgeübt werden konnte)

Voraussichtlich dauernde Wertminderung ist zu bejahen

Rechtsfolge steuerlich

Ansatz des niedrigeren Wertes bei voraussichtlich dauernder Wertminderung

niedrigerer Teilwert darf 
angesetzt werden (keine 
Verpflichtung; Verzicht 

auf Teilwertansatz etwaig 
in Verlustsituation sowie im 
Hinblick auf Beteiligungen 
in Betriebsvermögen einer 
Kapitalgesellschaft sinn-

voll)

(Tz. 25)



3.3 Handelsrechtliche und steuerrechtliche Wahlrechte

Verbrauchsfolgeverfahren 
(§ 256 HGB)

Wahl des Lifo- oder des 
Fifo-Verfahrens zulässig

Steuerbilanz (§ 6 Abs. 1 
Nr. 2a EStG)

Wahl des Lifo-Verfahrens 
oder Einzelbewertung

keine
Vorgabe

Wahlrechte, die sowohl handelsrechtlich wie auch steuerrechtlich
bestehen, können unterschiedlich ausgeübt werden

BMF-Schr. zur Neufassung von § 5 Abs. 1 EStG (Tz. 10)

(Tz. 28)



4. Ansatzvorschriften für Aktiva

4.1 Aktivierungsgebot für einen entgeltlich erworbenen Geschäfts- oder Firmenwert

Entgeltlich erworbe-
ner Geschäfts- oder 
Firmenwert wird in
§ 246 Abs. 1 Satz 4 

HGB definiert als 
„zeitlich begrenzt 
nutzbarer Vermö-
gensgegenstand“

betroffen sind nur 
Erwerbsvorgänge in 
Geschäftsjahren, die 

nach dem 31.12. 
2009 beginnen (2010 

resp. 2010/2011)

Annahme einer be-
trieblichen Nutzungs-
dauer von mehr als 
5 Jahren erfordert 
Angabe im Anhang 
(§ 285 Nr. 13 HGB)

Verpflichtung zur Vor-
nahme planmäßiger 

Abschreibungen

Steuerbilanz: typisierter 
Abschreibungszeitraum 

von 15 Jahren

(Tz. 29-33)

Kriterien zur 
Bestimmung der 
Nutzungsdauer

> Stabilität und Bestandsdauer der Branche
> Lebenszyklus der Produkte
> Auswirkungen von Veränderungen der 

Absatz- und Beschaffungsmärkte
> wichtige Absatz- oder Beschaffungsver-

träge
> Bindung an Mitarbeiter oder Mitarbeiter-

gruppen
> voraussichtliche Dauer der Beherrschung



betroffene 
Vermögensgegenstände

> selbst geschaffene gewerb-
liche Schutzrechte (zB Pa-
tente sowie Geschmacks-/
Gebrauchsmuster),

> selbst geschaffene ähnli-
che Rechte und Werte (zB 
Belieferungsrechte),

> Lizenzen an solchen Rech-
ten,

> Konzessionen,
> rein wirtschaftliche Werte 

(ungeschützte Erfindungen)

4. Ansatzvorschriften für Aktiva 

4.2 Bilanzierungswahlrecht für selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens

Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens können als Aktivposten in die Bilanz 

aufgenommen werden

§ 248 Abs. 2 Satz 1 HGB

Zeitliche Anwendung

betroffen sind erstmals imma-
terielle Vermögensgegenstän-
de des Anlagevermögens, mit 

deren Entwicklung in Ge-
schäftsjahren begonnen wird, 
die nach dem 31.12.2009 be-
ginnen (Geschäftsjahr 2010 

resp. 2010/2011)

(Tz. 34-35)

Aktivierungsverbot gilt aber 
für „selbst geschaffene Mar-

ken, Drucktitel, Verlagsrechte, 
Kundenlisten oder vergleich-

bare immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagever-

mögens“ fort

Maßgeblich zur Abgrenzung 
ist potentiell gegebene Einzel-

veräußerbarkeit



4.2 Bilanzierungsverbot für bestimmte selbst geschaffene immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens

4. Ansatzvorschriften für Aktiva 

Steuerbilanz

§ 5 Abs. 2 EStG ist unberührt 
geblieben

für immaterielle Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens ist 

Bilanzposten nur bei entgeltlichem 
Erwerb anzusetzen

handelsrechtlich kann Vermögens-
gegenstand ausgewiesen werden; 
steuerrechtlich sind die Aufwen-
dungen gleichwohl sofort abzugs-

fähige Betriebsausgabe 

(Tz. 36)



4.3 Rechnungsabgrenzungsposten

4. Ansatzvorschriften für Aktiva 

Rechnungsabgrenzungsposten für

als Aufwand berücksichtigte Zölle 
und Verbrauchsteuern, soweit auf 
Vorratsgegenstände entfallend, die 
am Abschlussstichtag auszuweisen 

sind

als Aufwand berücksichtigte USt. auf 
am Abschlussstichtag auszuweisende 

oder von den Vorräten offen abge-
setzte Anzahlungen

Aufhebung von § 250 Abs. 1 Satz 2 HGB

betroffen sind Fälle, in denen mit 
Ausfuhrzöllen und Verbrauchsteuern 
keine Anschaffungskosten vorliegen 
(wie mit Eingangszöllen), sondern 

Vertriebskosten

handelsrechtlich nunmehr unmittel-
bar Aufwand, wohingegen steuer-
rechtlich § 5 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 

EStG fortgilt (Aktivierungspflicht)

(Tz. 37-40)



4.3 Umsatzsteuer auf Anzahlungen

4. Ansatzvorschriften für Aktiva

Handelsrechtlich bleibt 
Bruttomethode zulässig

Bank 119.000 €
an erhaltene Anzah-
lungen 119.000 €

USt. (Aufwand) 19.000 €
an Bank 19.000 €

Steuerrechtlich besteht 
Aktivierungsgebot

Bank 119.000 €
an erhaltene Anzah-
lung 119.000 €

USt. (Aufwand) 19.000 €
an Bank 19.000 €

aktiver RAP 19.000 €
an USt. (Aufwand) 19.000 €

Erfolgsneu-
tralität

Bank 119.000 €
an erhaltene Anzah-
lungen 100.000 €
Umsatzsteuer 19.000 €

Problematik stellt sich nicht bei der 
(üblichen) Nettomethode

Bestandskonten/Erfolgsneutralität

(Tz. 40)



5. Ansatzvorschriften für Passiva

5.1. Rückstellungen

Verpflichtungsrückstellungen

> Unterlassene In-
standhaltung inner-
halb von drei Mo-
naten nach Ablauf 
des Geschäftsjah-
res

> Unterlassene Ab-
raumbeseitigung
im folgenden Ge-
schäftsjahr

Verpflichtungsrück-
stellung i.e.S.

Drohverlustrückstel-
lung

Aufwandsrückstellungen

System der Rückstellungen

> Unterlassene In-
standhaltung im 
nächsten Ge-
schäftsjahr (nach 
Ablauf von drei 
Monaten)

> der Eigenart genau 
umschriebene Auf-
wendungen, die 
Geschäftsjahr oder 
einem früheren 
Geschäftsjahr zu-
zuordnen sind

handelsrechtlich und steuerrechtlich 
Passivierungspflicht

handelsrechtlich 
Passivierungspflicht,

steuerrechtlich 
Passivierungsverbot
(§ 5 Abs. 4a EStG)

handelsrechtlich bis-
lang Passivierungs-
wahlrecht, steuer-
rechtlich Passivie-

rungsverbot

(Tz. 41-44)



Saldierung von Vermögensgegenständen und Schulden 
gem. § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB

Vermögensgegenstände 
müssen jederzeit zur 

Erfüllung der Schulden 
verwertet werden können

Vermögensgegenstände 
müssen ausschließlich

der Erfüllung von Schulden 
aus Altersversorgungs-
verpflichtungen dienen

Vermögensgegenstände 
müssen dem Zugriff aller 

übrigen Gläubiger
entzogen sein

5. Ansatzvorschriften für Passiva

5.2 Saldierungsgebot von Rückdeckungsversicherung und Pensionszusage

wichtigster Fall:
Rückdeckungsversiche-
rungsansprüche (unter 
Erfüllung der weiteren 
Tatbestandsvorausset-

zungen)

Insolvenzschutz
Ansprüche aus Rückdek-
kungsversicherung müs-

sen treuhänderisch aus-
gelagert oder an den Be-
rechtigten verpfändet sein

(Tz. 45-46)



5. Ansatzvorschriften für Passiva

5.2 Saldierungsgebot von Rückdeckungsversicherung und Pensionszusage

Steuerbilanz:

keine Anwendung des 
Saldierungsgebots (§ 5 

Abs. 1a Satz 1 EStG n.F.)

Begründung: steuerliche 
Ansatz- oder Bewertungs-
wahlrechte oder -verbote 
könnten sich nicht aus-

wirken

(Tz. 47)



Angleichung zur steuerrechtlichen Regelung; Neufassung der Herstellungs-
kostenuntergrenze betrifft erstmals Herstellungsvorgänge, die in dem ersten 

nach dem 31.12.2009 beginnenden Geschäftsjahr aufgenommen werden (2010 
resp. 2010/2011). Maßgeblich ist Beginn des Herstellungsvorgangs.

a) Neudefinition der Herstellungs-
kosten (§ 255 Abs. 2 HGB)

Einbeziehungspflicht (gegenüber 
früherem Wahlrecht)

> Materialgemeinkosten

> Fertigungsgemeinkosten

> Wertverzehr des Anlagevermö-
gens, soweit durch die Fertigung 
veranlasst

weiterhin Einbeziehungswahlrecht

> Kosten der allgemeinen Verwal-
tung

> Aufwendungen für soziale Ein-
richtungen des Betriebs

> Kosten der betrieblichen Alters-
versorgung,

soweit auf den Zeitraum der Herstel-
lung entfallend

6.1 Bewertung des Aktivvermögens

6. Bewertung des Aktivvermögens und Währungsumrechnung (Tz. 48)



handelsrechtlich verpflichtender
Ausweis des niedrigeren beizulegen-

den Wertes bei voraussichtlich 
dauernder Wertminderung

steuerrechtlich wahlweiser Ausweis 
des niedrigeren Teilwerts bei voraus-
sichtlich dauernder Wertminderung

6.1 Bewertung des Aktivvermögens

b) Ansatz des niedrigeren beizulegenden Wertes nur bei
voraussichtlich dauernder Wertminderung

Niedrigerer beizulegender Wert kann – und muss – nunmehr rechts-
formunabhängig nur bei einer voraussichtlich dauernden Wertmin-
derung angesetzt werden (Ausn.: Finanzanlagen – Wahlrecht zur 
Abschreibung bei nicht voraussichtlich dauernder Wertminderung)

Einheitliche Auslegung des Kriteriums der voraussichtlich dauernden 
Wertminderung unter Heranziehung der BFH-Rspr.?

etwaig Überschuldungsgefahr

(Tz. 49-53)



c) Einschränkung der Verbrauchsfolgeverfahren

Für gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens
können in Abkehr von der Einzelbewertung Verbrauchs- bzw. 

Veräußerungsfolgen unterstellt werden

6.1 Bewertung des Aktivvermögens

KiloKifoLofoHifoLifoFifo

Im Konzern 
erhaltene 
Vermö-
gensge-

genstände
werden zu-

letzt ver-
braucht

Im Konzern 
zuerst er-
haltene

Vorratsge-
genstände
werden zu-

erst ver-
braucht

Anschaf-
fung zum 

niedrigsten 
Preis, Ver-
äußerung

zuerst

Anschaf-
fung zum 
höchsten 

Preis, Ver-
äußerung

zuerst

Anschaf-
fung zu-

letzt, Ver-
äußerung

zuerst

Anschaf-
fung zu-
erst, Ver-
äußerung

zuerst

Konsolidie-
rungser-

schwernis

Endbe-
stand über-

wiegend 
aus Dritt-

lieferungen

keine Ver-
einbarkeit
mit GoB

Bilanzbe-
stand = 

niedrigste 
AK

(Tz. 56)



Zulässig nach § 6 Abs. 1 Nr. 2a EStG lediglich das Lifo-
Verfahren (andere Verfahren klarstellend nach R 6.9 

Abs. 1 EStR 2008 ausgeschlossen)

6.1 Bewertung des Aktivvermögens

c)  Einschränkung der Verbrauchsfolgeverfahren

in folgenden Wj. darf vom Lifo-
Verfahren nur mit Zustimmung 

des FA abgewichen werden

erstmalige Wahl Lifo-Verfahren
bedarf der Zustimmung durch FA

(Tz. 57)



6.1 Bewertung des Aktivvermögens

d)  Finanzinstrumente

Steuerrechtlich:
Ansatz des beizulegenden 
Zeitwerts abzüglich eines 
Risikoabschlags nur für 

Kreditinstitute und Finanz-
dienstleistungsinstitute i.S. 
von § 340 HGB (§ 6 Abs. 1

Nr. 2b EStG)

> Bewertung hat vermin-
dert um einen Risikoab-
schlag zu erfolgen.

> Eine Umgliederung in 
den Handelsbestand
ist ausgeschlossen.

> Auch Umgliederung aus 
dem Handelsbestand
ist ausgeschlossen 
(Ausn.: Beeinträchtigung 
der Handelbarkeit)

> 10 % der Nettoerträge
sind „Fonds für allge-
meine Bankrisiken“ zu-
zuführen

Fair-value-Ansatz für zu „Handelszwecken erworbene Finanzinstru-
mente“ – nur für Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute 

(Handelsbestand) (§ 340e HGB)

Zeitwert entspricht dem 
Marktpreis (§ 255 Abs. 4 

Satz 1 HGB)

Hälfte des Gewinns aus 
der erstmaligen Anwen-
dung kann einer den Ge-
winn mindernden Rückla-

ge zugeführt werden

(Tz. 58-60)



6.1 Bewertung des Aktivvermögens

sicherungsfähige 
Grundgeschäfte

Bildung der Bewertungs-
einheit nur in dem Umfang 
und in dem Zeitraum zu-
lässig, in dem sich die 

gegenläufigen Wertände-
rungen oder Zahlungs-

ströme tatsächlich 
ausgleichen

mit Bezug auf
> Vermögensgegenstände
> Schulden
> schwebende Geschäfte
> mit hoher Wahrschein-

lichkeit vorgesehene 
Transaktionen

Bewertungseinheiten sind zu bilden, wenn die aus 
einem Grundgeschäft resultierenden Risiken 

durch den Ansatz von Sicherungsinstrumenten 
neutralisiert werden (auch bei Warentermin-

geschäften)

finden auf Bewertungsein-
heit keine Berücksichti-

gung

> Imparitätsprinzip
> Realisationsprinzip
> Einzelbewertungsgrund-

satz
> Grundsätze der Wäh-

rungsumrechnung

e)  Bildung von Bewertungseinheiten (§ 254 HGB)

(Tz. 61-63)



§ 5 Abs. 1a EStG: Die Ergebnisse der in der 
handelsrechtlichen Rechnungslegung zur 
Absicherung finanzieller Risiken gebildeter 

Bewertungseinheiten sind auch für die steuerliche 
Gewinnermittlung maßgeblich

Steuerbilanz

6.1 Bewertung des Aktivvermögens

e) Bildung von Bewertungseinheiten (§ 254 HGB)

nach h.A. Pflicht zur Bil-
dung der Bewertungs-

einheit

Mikro-Hedge

direkte Verknüpfung 
zwischen Grundgeschäft 
und Sicherungsgeschäft

nach bisheriger Sicht: 
Wahlrecht zur Bildung der 

Bewertungseinheit

Portfolio an Grundge-
schäften wird durch ver-

schiedene Absicherungs-
geschäfte gesichert

Absicherung einer Mehr-
zahl an Grundgeschäften 
durch ein Sicherungsge-

schäft

Portfolio-HedgeMakro-Hedge

(Tz. 64-65)



6. Bewertung des Aktivvermögens und Währungsum-
rechnung

6.2 Währungsumrechnung

Auf fremde Währung lautende 
Vermögensgegenstände und Ver-

bindlichkeiten mit einer Laufzeit von 
mehr als einem Jahr sind zum 

Devisenkassamittelkurs unter Be-
rücksichtigung des Anschaffungs-
kostenprinzips, des Realisations-

prinzips und des Imparitätsprinzips 
umzurechnen (§ 256a Satz 1 HGB)

Ausweis unrealisierter Währungs-
gewinne (Vermögensgegenstände: 
Wertzuwachs der Fremdwährung; 
Rückstellungen: Wertverlust der 

Fremdwährung)

Vermögensgegenstände mit einer 
Laufzeit von einem Jahr oder 

weniger sowie Rückstellungen sind 
ohne Restriktionen durch das An-
schaffungskostenprinzip und das 

Vorsichtsprinzip stets zum Devisen-
kassamittelkurs umzurechnen

(§ 256a Satz 2 HGB)

keine Bedeutung für Steuerbilanz
(Anschaffungskostenhöchstprinzip)

Anwendung erstmals auf Jahresab-
schlüsse für das nach dem 31.12. 

2009 beginnende Geschäftsjahr (2010 
resp. 2010/2011)

(Tz. 67-71)



6.2 Währungsumrechnung

Lieferantenverbindlichkeit 100.000 
US-Dollar / Kurs 1,43 = 69.930 €

Bilanzstichtag Kurs 1,36 = 73.529 €

Beispiele

Bilanzstichtag Kurs 1,36 = 73.529 €

Forderung 100.000 US-Dollar / Kurs 
1,43 = 69.930 €

Restlaufzeit von 
mehr als einem Jahr

Umrechnung zum 
Devidenkassamittel-
kurs unter Berück-

sichtigung des 
Imparitätsprinzips

Währungsverlust

Restlaufzeit von 
einem Jahr oder 

weniger

Umrechnung zum 
Devisenkassamittel-

kurs

Währungsverlust

Restlaufzeit von 
mehr als einem Jahr

Umrechnung zum 
Devisenkassamittel-
kurs unter Berück-

sichtigung des Reali-
sationsprinzips

kein Währungs-
gewinn

Restlaufzeit von 
einem Jahr oder 

weniger

Umrechnung zum 
Devisenkassamittel-

kurs

Währungsgewinn
(passive Steuerla-

tenz)

(Tz. 69)



7. Bewertung der Schulden

7.1 Rückstellungen

Abzinsung bei einer Laufzeit von 
mehr als einem Jahr mit dem der 

Laufzeit entsprechenden Marktzins-
satz der vergangenen sieben Jahre 
(auch bei Verpflichtung, die in frem-
der Währung zu erfüllen ist, es sei 

denn, unzutreffendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage)

für die Steuerbilanz bleibt es bei der 
Abzinsungsregelung gem. § 6
Abs. 1 Nr. 3a Buchst. e EStG

Bewertung von Rückstellungen
(§ 253 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 HGB)

Ansatz mit dem nach vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung 

„notwendigen Erfüllungsbetrag“

Berücksichtigung künftiger Preis-
und Kostensteigerungen

keine Auswirkung auf die Steuer-
bilanz (§ 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. f 

EStG)

Unterbewertung aus fiskalischen 
Gründen

(Tz. 72-75)



7. Bewertung der Schulden

gewählte Abzinsung ist nach 
Maßgabe Bewertungsstetig-

keit beizubehalten

7.2 Pensionsrückstellungen

wertgebundene Pen-
sionszusage (Altersver-

sorgungsverpflichtung
richtet sich nach dem 

beizulegenden Zeitwert 
bestimmter Wertpapiere)

Rückstellung ist mit 
beizulegendem Zeitwert

des Wertpapiers anzu-
setzen

Bewertung mit notwendi-
gem Erfüllungsbetrag

unter Abzinsung

Abzinsung mit dem der 
Restlaufzeit entsprechen-

den durchschnittlichen 
Marktzinssatz der vergan-
genen sieben Geschäfts-

jahre

wahlweise:
pauschale Abzinsung mit 
dem durchschnittlichen 
Marktzinssatz bei einer 

angenommenen Restlauf-
zeit von 15 Jahren

(gegenwärtig: 5,24 %)

(Tz. 77-79)



für die Steuerbilanz bleibt 
es bei der Sonderregelung 

nach § 6a EStG

7.2 Pensionsrückstellungen

auf Grund Vorgabe zur Ab-
zinsung dürfte Ansatz nach 
§ 6a EStG in der Handels-
bilanz (IDW: Minimalwert) 
nicht beizubehalten sein

7. Bewertung der Schulden

Zuführung kann bis zum 
31.12.2024 in jedem Jahr 

mit mindestens 1/15 
angesammelt werden 

(Gesamtbetrag der 
Verpflichtung ist aber nach 
Art. 67 Abs. 2 EGHGB im 

Anhang anzugeben)

bisheriger Wertansatz 
kann beibehalten werden, 
soweit der aufzulösende 

Betrag bis spätestens zum 
31.12.2024 wieder 

zugeführt werden müsste

Ausnahmefall:
Notwendigkeit zur (teilwei-
sen) Auflösung der Pen-

sionsrückstellung

(Tz. 80-81)



8. Latente Steuern (Tz. 82-83)

in diesem Fall sind 
aktive Latenzen und 
Vorteile aus steuerli-

chen Verlustvorträgen 
rückstellungsmindernd

zu berücksichtigen

Verpflichtende Ermittlung nur für Kapitalgesellschaften 
und Personengesellschaften iS von § 264a HGB

Kleine Gesellschaften sind 
nach § 274a Nr. 5 HGB von 
der Anwendung des § 274 
HGB über die Steuerab-

grenzung befreit

aber IDW

passive latente Steuern 
sind anzusetzen, soweit die 
Tatbestandsvoraussetzun-
gen für eine Rückstellung 
gem. § 249 Abs. 1 Satz 1 

HGB gegeben sind

Aktivierung selbstge-
schaffener Vermögens-
gegenstände des AV

Autonomer Ansatz 
steuerlicher Wahlrechte

Betroffene Kaufleute



8. Latente Steuern

Steuerliches Ergebnis ist höher als das handelsrechtliche und Aus-
gleich in der Zukunft ist wahrscheinlich = Steuerbelastung ist im 
Vergleich zum niedrigeren handelsrechtlichen Ergebnis zu hoch

Aktive latente Steuern

bereits bislang: Verpflichtung zum 
Ausweis von Drohverlustrück-

stellungen in der Handelsbilanz; 
Passivierungsverbot in der 

Steuerbilanz

neu auf Grund BilMoG

Steuerliche Ver-
lustvorträge in 
Höhe der in den 
nächsten fünf 

Jahren zu erwar-
tenden Verlust-

verrechnung

Zölle und Ver-
brauchsteuern

auf Gegenstände 
des Vorratsver-
mögens werden 
handelsrechtlich 
sofort als Auf-

wand behandelt

Pensionsrück-
stellungen wer-

den in der Steuer-
bilanz nach § 6a 
EStG niedriger 

bewertet

Verbindlichkeits-
rückstellungen
werden in der 
Handelsbilanz 
unter Einbezie-
hung künftiger 

Preis- und Kos-
tenentwicklungen

ausgewiesen; 
steuerrechtlich gilt 
§ 6 Abs. 1 Nr. 3a 
Buchst. f EStG

(Tz. 84)



8. Latente Steuern

Steuerliches Ergebnis ist niedriger als das handelsrechtlich ausge-
wiesene und wahrscheinlicher Ausgleich in der Zukunft = Steuer-

belastung ist in Anbetracht des höheren handelsrechtlichen 
Ergebnisses zu niedrig

Passive latente Steuern

bislang: z.B. Aktivierung einer 
Bilanzierungshilfe gem. § 269 

HGB in der Handelsbilanz

neu auf Grund BilMoG

Ausweis unreali-
sierter Wäh-

rungsgewinne in 
der Handelsbilanz 

(Forderungen 
oder Verbindlich-
keiten mit einer 
Restlaufzeit von 
einem Jahr oder 

weniger)

Ausweis selbst 
geschaffener 
immaterieller 

Vermögensge-
genstände des 

Anlagevermögens 
in der Handels-

bilanz

Ausweis eines 
steuerlichen 

Sonderpostens
(z.B. § 6b EStG) 

in der Steuer-
bilanz

(Tz. 85)



Unterschiede und Parallelitäten zum bisherigen Recht

8. Latente Steuern

Steuerliche Ver-
lustvorträge sind 
bei Ausweis akti-
ver latenter Steu-
ern (Wahlrecht) 
einzubeziehen, 

wenn sie während 
der nächsten fünf 
Jahre voraussicht-

lich zur Verlust-
verrechnung

führen

Temporary-
Konzept statt 

Timing-Konzept

bilanzorientierte
Ermittlung der 

Differenzen (Er-
fassung auch 

solcher Bilanzie-
rungs- und Be-
wertungsabwei-

chungen, die 
erfolgsneutral 

direkt im Eigen-
kapital ausge-

wiesen werden)

Passivierungs-
verpflichtung

(wie bislang) der 
passiven Steuer-

latenzen

Möglichkeiten der 
Ermittlung und 
des Ausweises

isolierte 
Ermittlung

saldierte 
Ermittlung

aktive Steuer-
latenzen müs-
sen nach h.A. 
(u.a. IDW) er-
mittelt werden

bei Überhang 
der aktiven 

Steuerlatenzen 
besteht Akti-

vierungswahl-
recht

aus Vereinfa-
chungsgründen: 
Ansatz der am 
Bilanzstichtag 

gültigen 
Steuersätze

keine Erfassung 
permanenter 

Differenzen (z.B. 
InvZul.)

> keine Abzin-
sung

> Bewertung mit 
den unterneh-
mensindivi-
duellen Steu-
ersätzen im 
Zeitpunkt des 
Abbaus der 
Differenzen

(Tz. 86-87)
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